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WERTUNG DER ANREGUNGEN 
 
 
Im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplans „Solarpark 
Obergladbach“ der Gemeinde Schlangenbad wurde die frühzeitige Beteiligung 
der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB in Form einer öffentlichen Ausle-
gung im Rathaus der Gemeinde Schlangenbad im Zeitraum vom 28.07.2025 bis 
29.08.2025 durchgeführt. 
 
Parallel hierzu erfolgte die frühzeitige Beteiligung der Behörden mit Scoping 
nach § 4 (1) BauGB. Die Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden 
wurden mit Schreiben vom 30.07.2025 aufgefordert, bis einschließlich zum 
05.09.2025 eine Stellungnahme abzugeben. 
 
Zu den im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der früh-
zeitigen Behördenbeteiligung mit Scoping vorgebrachten Anregungen der Bür-
gerinnen und Bürger sowie Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden 
ergibt sich nach sorgfältiger Abwägung die nachfolgende Wertung: 

 

1. FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT § 3 (1) BauGB 

 

 BÜRGERBETEILIGUNG 

 
Es wurden keine Stellungnahmen aus der Bürgerschaft abgegeben. 
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2. FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN § 4 (1) BauGB + SCOPING 

 

 KEINE STELLUNGNAHME 
 

Die nachfolgend aufgeführten Träger öffentlicher Belange, sonstigen Be-
hörden und Nachbargemeinden haben im Rahmen der Beteiligung nach § 
4 (1) BauGB keine Stellungnahme abgegeben: 

  

NR.  5 HESSEN WASSER, GROSS-GERAU 

NR.  9 LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE HESSEN, Abteilung 
Bau- und Kunstdenkmäler, WIESBADEN 

NR. 10 LANDESBETRIEB BAU UND IMMOBILIEN HESSEN, Nieder-
lassung West, WIESBADEN 

NR. 12 FINANZAMT DES RHEINGAU-TAUNUS-KREISES, BAD 
SCHWALBACH 

NR. 14 BUNDESAMT FÜR INFRASTRUKTUR, UMWELTSCHUTZ 
UND DIENSTLEISTUNGEN DER BUNDESWEHR, BONN 

NR. 16 BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT, Arbeitsamt Wiesbaden, 
WIESBADEN 

NR. 17 POLIZEIPRÄSIDIUM WESTHESSEN, Polizeidirektion Rhein-
gau-Taunus, BAD SCHWALBACH 

NR. 19 ENERGIEREGION TAUNUS, Goldener Grund GmbH & Co. KG, 
BAD CAMBERG 

NR. 21 WESTNETZ GmbH, DORTMUND 

NR. 24 VODAFONE HESSEN GMBH & CO. KG, DÜSSELSORF 

NR. 25 FRAPORT AG, FRANKFURT 

NR. 29 KREISHANDWERKERSCHAFT, WIESBADEN 

NR. 30 STAATLICH TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN, 
FRANKFURT 

NR. 32 SCHUTZGEMEINSCHAFT DEUTSCHER WALD HESSEN e.V., 
WIESBADEN 

NR. 34 BUND FÜR UMWELT UND NATURSCHUTZ DEUTSCHLAND, 
Landesverband Hessen e. V., FRANKFURT 

NR. 35 BUND FÜR UMWELT UND NATURSCHUTZ RHEINGAU-
TAUNUS-KREIS, NIEDERNHAUSEN 

NR. 36 BOTANISCHE VEREINIGUNG FÜR NATURSCHUTZ IN HES-
SEN e.V., WETTENBERG 

NR. 37 LANDESJAGDVERBAND HESSEN e.V., BAD NAUHEIM 

NR. 38 VERBAND HESSISCHER SPORTFISCHER e.V., WIESBADEN 

NR. 39 HESSISCHE GESELLSCHAFT FÜR ORNITHOLOGIE UND 
NATURSCHUTZ e.V., ECHZELL 

NR. 40 DEUTSCHE GEBIRGS- UND WANDERVEREINE, Landesver-
band Hessen, WEILROD 

NR. 41 STADT TAUNUSSTEIN 

NR. 42 KREISSTADT BAD SCHWALBACH 

NR. 43 STADT ELTVILLE 

NR. 45 GEMEINDE SCHLANGENBAD 

NR. 48 GEMEINDE KIEDRICH 

NR. 50 ABWASSERVERBAND OBERER RHEINGAU, ELTVILLE-
MARTINSTHAL 

NR. 51 RHEINGAUWASSER; ELTVILLE-MARTINSTHAL 

NR. 53 SÜWAG ENERGIE AG, Netzbereich West, FRANKFURT 

NR. 54 GASLINE, STRAELEN 

NR. 55 DEUTSCHE GIGANETZ, HAMBURG 

NR. 56 TELEFÓNICA GERMANY, MÜNCHEN 

NR. 57 GEMEINDE SCHLANGENBAD, BRANDINSPEKTOR 

NR. 58  HESSISCHES LANDESAMT FÜR NATURSCHUTZ, UMWELT 
UND GEOLOGIE, WIESBADEN 

NR. 59 HESSISCHES LANDESAMT FÜR NATURSCHUTZ, UMWELT 
UND GEOLOGIE, Dr. Mittelbach, WIESBADEN 

NR. 60 HANDWERKSKAMMER WIESBADEN 

NR. 61 ORTSBEIRAT OBERGLADBACH, Ortsvorsteher Dr. Cord Mey-
er 



SCHLANGENBAD           Seite 3 
Bebauungsplan SOLARPARK OBERGLADBACH 

 
 

NR. 62 ORTSBEIRAT NIEDERGLADBACH, Ortsvorsteher Karlheinz 
Roos 

NR. 63 ORTSLANDWIRT OBERGLADBACH, Antonius Witt 

NR. 64 ORTSLANDWIRT NIEDERGLADBACH, Michael Faust 

NR. 65 JAGDVORSTAND OBERGLADBACH, Frank Kesper 

 
 
KEINE ANREGUNGEN 

 
 Die nachfolgend aufgeführten Träger öffentlicher Belange, sonstigen Be-

hörden und Nachbargemeinden haben im Rahmen der Beteiligung nach § 
4 (1) BauGB mitgeteilt, dass sie keine Anregungen vorzubringen haben: 

 
NR. 11 LANDESBETRIEB BAU UND IMMOBILIEN HESSEN, Nieder-

lassung Rhein-Main, FRANKFURT 

NR. 13 BUNDESANSTALT FÜR IMMOBILIENAUFGABEN, Hauptstelle 
Dortmund – Sparte Portfoliomanagement, DÜSSELDORF 

NR. 15 EISENBAHNBUNDESAMT, FRANKFURT 

NR. 18 SYNA GMBH, IDSTEIN 

NR. 20 WASSERBESCHAFFUNGSVERBAND, Rheingau-Taunus, 
WIESBADEN 

NR. 22  PLEDOC, ESSEN 

NR. 23 DEUTSCHE TELEKOM NETZPRODUKTION GMBH, MAINZ 

NR. 26 DFS DEUTSCHE FLUGSICHERUNG GmbH, LANGEN 

NR. 31 DEUTSCHER WETTERDIENST, OFFENBACH 

NR. 44 STADT OESTRICH-WINKEL 

NR. 46 STAATSBAD SCHLANGENBAD GmbH, SCHLANGENBAD 

NR. 47 GEMEINDE HEIDENROD 

NR. 49 LANDESHAUPTSTADT WIESBADEN 

NR. 52 ESWE VERSORGUNGS AG 
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3.  WERTUNG DER ANREGUNGEN 

Zu den im Rahmen der Behördenbeteiligung nach § 4 (1) BauGB vor-
gebrachten Anregungen der Träger öffentlicher Belange, sonstigen Be-
hörden und Nachbargemeinden ergibt sich nach sorgfältiger Abwägung 
durch die Gemeindevertretung Schlangenbad die nachfolgende Wer-
tung, die jeweils den vorgebrachten Anregungen gegenübergestellt ist:  
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1.     REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Die Wertung erfolgt auf den folgenden Seiten. 
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     REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu 1: 
Die Hinweise zur Regionalplanung werden zur Kenntnis genommen. 

1 
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REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT 
 

zu 2: 
Die Anregung zur Nachfolgenutzung wird berücksichtigt.  
Im Bebauungsplan wird die Nachfolgenutzung eindeutig als landwirtschaft-
liche Nutzung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 18 lit. a BauGB festgesetzt. Eine an-
derweitige Nachfolgenutzung wird nicht festgesetzt. 
Sollte sich im Einzelfall herausstellen, dass eine landwirtschaftliche Nut-
zung aus naturschutzrechtlichen Gründen unzulässig ist, wäre eine ander-
weitige Nachfolgenutzung ausschließlich im Rahmen eines gesonderten 
Bauleitplanverfahrens festzulegen. Damit wird dem bauplanungsrechtlichen 
Bestimmtheitsgrundsatz Rechnung getragen. 

 
zu 3: 
Die Anregung zur Rückbauverpflichtung wird berücksichtigt. 
Die Forderung nach einer verpflichtenden Rückbauerklärung gemäß Drs. 
Nr. X / 179.2 Ziffer II. Nr. 5 wird aufgegriffen. Die Verpflichtungserklärung 
der Betreiberin zum vollständigen Rückbau der Anlage nach Nutzungsende 
wird entsprechend in die textlichen Festsetzungen (Festsetzung Nr. 10, 
zweiter Spiegelstrich) integriert und präzisiert. Damit wird die Rückbauver-
pflichtung eindeutig und rechtssicher geregelt. 
 
zu 4: 
Die Anregung zur Walderhaltung wird zur Kenntnis genommen. 
Das im Geltungsbereich liegende Waldstück bleibt gemäß den textlichen 
Festsetzungen dauerhaft erhalten und weiterhin für den Eigentümer zu-
gänglich. Der im Bebauungsplan festgesetzte Abstand zur Waldgrenze so-
wie der dauerhafte Erhalt der Gehölzstrukturen entsprechen den Vorgaben 
des Regionalplans und den fachlichen Stellungnahmen der Forstbehörde. 
Da die geplanten Modulfeldflächen außerhalb der Vorranggebiete für 
Forstwirtschaft liegen, ergeben sich keine Anpassungen für die Planung. 

 
 
 
 
 

2 

3 

4 
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REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT 

 
zu 5: 
Die Hinweise zum Grundwasserschutz werden berücksichtigt. 
Die Schutzgebietsverordnungen für die Tiefbrunnen Obergladbach und Niedergladbach 
werden in den Hinweisen aufgeführt und beachtet. Nach derzeitiger Planung sind keine 
nachteiligen Auswirkungen auf das Grundwasser zu erwarten. 
 
zu 6: 
Die Anregung zur Einordnung des Batteriespeichers nach § 1 HEG wird berück-
sichtigt. 
Der Batteriespeicher dient ausschließlich dem Betrieb der Photovoltaikanlage fällt daher 
zwar nicht eigenständig unter § 1 HEG. Anpassung der Begründung erfolgt entspre-
chend. 

 
zu 7: 
Die Anregung zur Flächenversiegelung wird berücksichtigt. 
Die in den Unterlagen zum Zielabweichungsverfahren genannte Versiegelung von rund 1 
% bezieht sich auf dauerhaft vollversiegelte Flächen (Beton/Asphalt/Pflaster mit ge-
schlossenen Fugen). Die im Bebauungsplanentwurf genannten ca. 2,5 % resultieren aus 
der Mitberücksichtigung befestigter, jedoch wasserdurchlässiger Wege (Schot-
ter/wassergebundene Decke), die nicht als Vollversiegelung zu werten sind. Zur Klarstel-
lung wird erläutert, dass Wege und Aufstellflächen grundsätzlich wasserdurchlässig her-
zustellen sind und dass vollversiegelte Flächen im Plangebiet maximal 1 % der Plange-
bietsfläche betragen sollen.  
 
zu 8: 
Die Anregung zum Modulabstand wird berücksichtigt.  
Die Angabe eines festen Modulabstands entfällt, da die bauliche Dichte der Anlage künf-
tig über die festgesetzte Grundflächenzahl (GRZ = 0,6) geregelt wird. Der Abstand der 
Modulreihen orientiert sich an der Geländetopografie und variiert entsprechend, um eine 
optimale Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten zu gewährleisten. Eine gesonderte 
Festsetzung eines horizontalen Mindestabstands zwischen den Modulreihen ist somit 
nicht mehr erforderlich. Die entsprechende Passage in der Begründung wird angepasst, 
sodass keine Diskrepanz mehr zwischen Begründung und textlicher Festsetzung be-
steht. 
 
zu 9: 
Die Anregung zu den Nebenbestimmungen wird berücksichtigt. 
Die in der Drucksache X / 179.2 unter Ziffer II. aufgeführten Nebenbestimmungen wer-
den in den textlichen Festsetzungen umgesetzt. Die erforderlichen Anpassungen werden 
vorgenommen, sodass die Nebenbestimmungen vollständig eingehalten werden. Unter 
Berücksichtigung dieser Vorgaben ist das Vorhaben mit den Zielen der Raumordnung 
vereinbar. 
Die Nebenbestimmungen werden beachtet und die textlichen Festsetzungen entspre-
chend angepasst. 

5 

6 

7 

8 

9 
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REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT 
 
zu 10: 
Die Anregung zu den Wasserschutzgebieten wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
Das Plangebiet liegt in der Schutzzone III der festgesetzten Trinkwasser-
schutzgebiete der Tiefbrunnen Obergaldach und Niedergladbach. Die ent-
sprechenden Schutzgebietsverordnungen wurden ausgewertet und in den 
Hinweisen berücksichtigt. Durch die vorgesehenen Schutzmaßnahmen ist 
gewährleistet, dass keine nachteiligen Auswirkungen auf das Grundwasser 
zu erwarten sind. Seitens der Wasserbehörden bestehen bei Einhaltung 
der geltenden Schutzgebietsverordnungen keine Bedenken gegen das 
Vorhaben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
zu 11: 
Die Anregung zum nachsorgenden Bodenschutz wird berücksichtigt. 
Altlasten, Verdachtsflächen und schädliche Bodenveränderungen sind im 
Geltungsbereich auf Grundlage des aktuellen Datenbestands nicht be-
kannt. Die im Hinweis aufgeführten Informationsquellen (Altflächendatei, 
DATuS, Gewerberegister, Archivunterlagen) werden im weiteren Planver-
fahren ausgewertet. Erkenntnisse hierzu werden gemäß § 8 Abs. 4 HAlt-
BodSchG an das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geo-
logie (HLNUG) weitergeleitet und in die Planunterlagen eingearbeitet. Da-
mit wird den Belangen des nachsorgenden Bodenschutzes Rechnung ge-
tragen. 

10 

11 
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REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
zu 12: 
Die Anregung zum Merkblatt „Entsorgung von Bauabfällen“ wird be-
rücksichtigt. 
Das Merkblatt der Regierungspräsidien in der aktuellen Fassung vom 05. 
März 2025 wird in den textlichen Festsetzungen als Hinweis aufgenommen 
und im weiteren Verfahren zugrunde gelegt. 
 
zu 13: 
Die Anregung zu möglichen Blendwirkungen wird zur Kenntnis be-
rücksichtigt. 
Aufgrund der topografischen Lage des Plangebiets sowie der Ausrichtung 
und geringen Bauhöhe der Modultische sind keine relevanten Blendwirkun-
gen auf benachbarte Wohnhäuser oder Verkehrsflächen zu erwarten. Die 
Belange des Immissionsschutzes werden damit eingehalten und eine Be-
einträchtigung von Verkehrsteilnehmern ist auszuschließen. 

12 

13 
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       REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT 
 

 zu 14: 
Die Anregung zu möglichen Lärm- und Blendimmissionen durch tech-
nische Anlagen wird berücksichtigt. 
Erhebliche Belästigungen durch Lärmimmissionen können aufgrund der ge-
ringen Geräuschentwicklung der technischen Komponenten (Transformato-
ren, Wechselrichter) und der Einhaltung des Standes der Technik ausge-
schlossen werden. Die Anlagen werden in geschlossenen Gehäusen be-
trieben, wodurch die Schallemissionen minimiert werden. Im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens wird sichergestellt, dass die maßgeblichen 
Immissionsrichtwerte eingehalten werden. Die Begründung wird um diesen 
Aspekt ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14 
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       REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT 
 

 zu 15: 
Die Anregung zur Mindesthöhe der Modulunterkante wird zurückgewiesen. 
Die Modulunterkante wird auf eine Mindesthöhe von ca. 80 cm über der Gelände-
oberfläche festgelegt. Nach fachlicher Bewertung und Abstimmung ist diese Höhe 
für eine extensive Beweidung, insbesondere mit Schafen, ausreichend und ent-
spricht sowohl den technischen Anforderungen der Anlage als auch den üblichen 
Praxiswerten vergleichbarer Projekte. 
 
zu 16: 
Die Anregung zur Anpassung der maximalen Modultischoberkante wird be-
rücksichtigt. 
Die maximale Höhe der Modultischoberkante wird entsprechend der Anregung des 
Regierungspräsidiums angepasst. Im Bebauungsplan ist eine maximale Höhe von 
bis zu 5,00 m festgesetzt. Diese dient der planerischen Sicherheit und berücksich-
tigt die unregelmäßige Topografie, die variierenden Aufständerungshöhen sowie die 
bautechnischen Erfordernisse der Modultische. 
Die tatsächlich ausgeführten Modultische werden im Regelfall deutlich unterhalb 
dieser Obergrenze liegen. Die Festsetzung gewährleistet jedoch, dass die Anlage 
auch an topografisch anspruchsvollen Stellen innerhalb der festgesetzten Teilflä-
chen errichtet werden kann. Eine Anpassung der textlichen Festsetzungen ist daher 
nicht erforderlich. 
 
zu 17: 
Die Anregung zum Mindestabstand der Modulreihen wird zurückgewiesen.  
Ein größerer Reihenabstand kann grundsätzlich zur Förderung artenreicher Grün-
landstrukturen und zur besseren Pflege der Fläche beitragen. Der Vorhabenträger 
hat jedoch dargelegt, dass aufgrund der Geländegegebenheiten variable Abstände 
erforderlich sind. 
Die bauliche Dichte der Anlage wird daher über die festgesetzte Grundflächenzahl 
(GRZ = 0,6) gesteuert. Dadurch bleibt eine ausreichende Durchgrünung gewährleis-
tet, auch wenn einzelne Reihenabstände geringer ausfallen können. 
Im Rahmen der landschaftspflegerischen Begleitmaßnahmen ist sicherzustellen, 
dass die Pflegekonzeption auf die tatsächlichen Abstände abgestimmt und eine ex-
tensive Grünlandnutzung dauerhaft möglich ist. 

 
zu 18: 
Die Anregung zur Verwendung von Regiosaatgut wird berücksichtigt. 
Die textlichen Festsetzungen unter Ziffer 8.1 werden dahingehend ergänzt, dass für 
die Entwicklung der naturnahen, extensiven Weide- und Grünlandflächen im Son-
dergebiet ausschließlich Regiosaatgut-Mischungen gemäß § 11 BauNVO aus dem 
Herkunftsgebiet 7 „Rheinisches Bergland“ zu verwenden sind. Bei mangelnder Ver-
fügbarkeit kann auf Mischungen aus den benachbarten Herkunftsgebieten 9 und 21 
zurückgegriffen werden. 

15 

16 

17 

18 



SCHLANGENBAD           Seite 13 
Bebauungsplan SOLARPARK OBERGLADBACH 

 
 

 

REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT 
 

zu 19: 
Die Anregung zur Pflege der Grünlandflächen wird berücksichtigt.  
Die textliche Festsetzung zur Pflege der Grünlandflächen wird dahingehend er-
gänzt, dass – sofern eine Schafbeweidung der Freiflächen-Photovoltaikanlage nicht 
erfolgt – auf den offenen, nicht überbauten Flächen zwischen den Modulreihen eine 
Mahd mit anschließendem Abtransport des Mahdguts durchzuführen ist, um die 
Entwicklung artenreicher Grünlandbestände sicherzustellen. 
Unter den Modultischen bleibt ein schonendes Mulchen zulässig, da hier aufgrund 
der eingeschränkten Zugänglichkeit ein Abtransport des Mahdguts nicht praktikabel 
ist und die ökologische Funktion des Lebensraums nicht beeinträchtigt wird. Die 
textlichen Festsetzungen werden entsprechend präzisiert. 
 
zu 20: 
Die Anregung zu den erforderlichen artenschutzrechtlichen Maßnahmen wird 
zurückgewiesen.  
Maßgeblich ist nicht die Herstellung der CEF-Maßnahmen vor Errichtung der bauli-
chen Anlagen, sondern die rechtzeitige ökologische Funktionalität vor Beginn der 
nächsten Brutsaison. Eine Einsaat der CEF-Flächen im darauffolgenden Frühjahr ist 
ausreichend, sofern die funktionale Kontinuität gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG ge-
währleistet bleibt. Die textlichen Festsetzungen werden entsprechend angepasst. 
 
zu 21: 
Die Anregung zur Einfriedung der Anlage wird berücksichtigt.  
Die Einfriedung der Anlage wird hinsichtlich Art und Höhe auf die Baugrenzen des 
Sondergebietes „Solar“ beschränkt. Damit wird gewährleistet, dass außerhalb des 
Sondergebietes keine zusätzlichen Zäune errichtet werden und die ökologische 
Durchlässigkeit sowie die landschaftliche Gliederung erhalten bleiben. Die Festset-
zungen wurden entsprechend angepasst. 

 
 
Zu 22: 
Der Hinweis zum Kampfmittelräumdienst wird berücksichtigt. 
Im Vorfeld der Bauausführung werden Baugrunduntersuchungen bis in eine Tiefe 
von ca. 5 m unter Geländeoberkante (GOK IIWK) durchgeführt. Bestandteil dieser 
Untersuchungen ist eine systematische Überprüfung des Untergrunds auf mögliche 
Kampfmittel. Die entsprechenden Sondierungsarbeiten wurden bereits eingeleitet. 

 

19 

20 

21 
 

22 
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REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT 
 
 
Zu 23: 
Der Hinweis zur digitalen Einreichung der Unterlagen wird zur Kennt-
nis genommen. 
Die Gemeinde und das beauftragte Planungsbüro kommen dem Erfordernis 
der elektronischen Aktenführung nach. Sämtliche genehmigungsrelevanten 
Planunterlagen werden dem Regierungspräsidium im weiteren Verfahren in 
vollständiger und prüffähiger Form digital zur Verfügung gestellt. Die tech-
nischen Hinweise zur digitalen Aufbereitung und Einreichung, einschließlich 
der Nutzung des Funktionspostfachs, werden beachtet. 

23 
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2. RHEINGAU-TAUNUS-KREIS, BAD SCHWALBACH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Wertung erfolgt auf folgenden Seiten. 
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RHEINGAU-TAUNUS-KREIS, BAD SCHWALBACH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zu 1: 
Die Anregung zur Modulunterkante wird berücksichtigt.  
Die Unterkante der Modultische wurde von ursprünglich 60 cm auf 80 cm 
angehoben, um eine artgerechte extensive Schafbeweidung sowie eine 
verbesserte Flächenunterhaltung zu ermöglichen. 
 

 zu 2: 
 Die Anregung zum Beweidungskonzept wird zurückgewiesen. 

Ein gesondertes, detailliertes Beweidungskonzept wird nicht in den Bebau-
ungsplan übernommen. Die Erstellung eines solchen Konzeptes ist pla-
nungsrechtlich nicht erforderlich und würde den Rahmen der bauleitplaneri-
schen Festsetzungen überschreiten. Die konkrete Ausgestaltung der Be-
wirtschaftung gehört in die Verantwortung des Vorhabenträgers bzw. des 
späteren Betriebs, da hierfür betriebliche Abläufe, Weidemanagement und 
Jahresvariationen flexibel berücksichtigt werden müssen. 
 
Der Empfehlung, eine Beweidung erst ab dem 1. Juli eines Jahres vorzu-
sehen, wird nicht gefolgt. Die artenschutzrechtlichen Belange werden statt-
dessen über die bereits vorgesehenen Maßnahmen ausreichend berück-
sichtigt. Eine frühe, schonende Beweidung ist ökologisch günstiger als eine 
spätere hochwüchsige Mahd, da sie kontinuierlich erfolgt und keinen abrup-
ten Eingriff darstellt. Eine datumsgebundene Einschränkung kann daher 
sogar kontraproduktiv wirken Eine zusätzliche datumsgebundene Ein-
schränkung der Beweidung ist nicht erforderlich und würde den betriebli-
chen Handlungsspielraum unverhältnismäßig einschränken. 

1 

2 
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RHEINGAU-TAUNUS-KREIS, BAD SCHWALBACH 
 
 

 
zu 3: 
Die Vorgaben zum Schutz der Feldlerche werden berücksichtigt.  
Die in der Anregung genannten artenschutzrechtlichen Anforderungen – 
insbesondere die zeitliche Steuerung der Bauarbeiten, die Vermeidung von 
Brutstörungen sowie die ökologische Baubegleitung – werden vollständig in 
die Festsetzungen bzw. in die textlichen Hinweise übernommen. Damit wird 
sichergestellt, dass die artenschutzrechtliche Zulässigkeit des Vorhabens 
gewährleistet bleibt. 
 
 
 

 
 
 
zu 4: 
Die Anregung zum Abstand zwischen Zaununterkante und Boden wird 
berücksichtigt.  
Der Abstand zwischen dem unteren Zaunabschluss und dem Boden wird 
verbindlich auf 10 cm begrenzt. Dadurch wird das Risiko einer Beeinträch-
tigung bodenbrütender Vogelarten – insbesondere der Feldlerche – redu-
ziert und gleichzeitig die ökologische Durchlässigkeit für Kleinsäuger und 
andere bodengebundene Arten gewahrt. 
 
 
zu 5: 
Der Hinweis zur zeitlichen Umsetzung der CEF-Maßnahme wird zu-
rückgewiesen. 
Es ist fachlich nicht erforderlich, die CEF-Maßnahme ACEF1 vor Beginn 
der Bauarbeiten vollständig herzustellen. Entscheidend ist die rechtzeitige 
ökologische Funktionalität vor Beginn der nächsten Brutsaison. In Abstim-
mung mit der Unteren Naturschutzbehörde wurde bestätigt, dass eine An-
lage der Maßnahme im darauffolgenden Frühjahr ausreichend ist, sofern 
die funktionale Kontinuität gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG gewährleistet 
bleibt. Die Maßnahme wird im Bebauungsplan eindeutig als CEF-
Maßnahme ausgewiesen; die textlichen Festsetzungen werden entspre-
chend präzisiert. 
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Zu 6: 
Die Anregung zum Monitoring wird berücksichtigt. 
Ein Monitoring zur Bewertung der Wirksamkeit der artenschutzrechtlichen Maß-
nahmen wird entsprechend der fachlichen Abstimmung übernommen. Der vom 
Kreis vorgeschlagene Umfang mit jährlichen Kontrollen bis Jahr 30 wird jedoch als 
unverhältnismäßig eingestuft. Stattdessen wird ein zeitlich begrenztes Monitoring in 
den Betriebsjahren 2, 5, 10 und 20 festgesetzt. Damit wird eine ausreichende Kon-
trolle der Funktionsfähigkeit der Maßnahmen gewährleistet, ohne den Aufwand für 
den Vorhabenträger unangemessen zu erhöhen. 
 
Zu 7: 
Die Anregung zur Farbgebung der Einfriedung wird berücksichtigt. Zur land-
schaftlichen Einbindung wird eine nicht reflektierende, landschaftsangepasste Farb-
gestaltung der Zaunanlage, in grün oder dunkelgrün, festgesetzt. Damit wird der 
Empfehlung zur optischen Minderung der Eingriffsintensität entsprochen. 
 
Zu 8: 
Die Anregung zur Auswirkung der Einfriedung auf das Landschaftsbild wird 
berücksichtigt. Die Einfriedung wird als landschaftsbildrelevanter Aspekt im Um-
weltbericht ergänzt. Zudem wird in den textlichen Festsetzungen festgelegt, dass 
die Einfriedung in einer nicht reflektierenden, landschaftsangepassten Farbgebung 
(grün oder dunkelgrün) auszuführen ist, um eine harmonische Einbindung in das 
Landschaftsbild sicherzustellen. 
 
Zu 9: 
Die Anregung zur Beeinträchtigung des Wanderwegs „Wispertrail – Glaaba-
cher Almauftrieb“ wird berücksichtigt. 
Die Auswirkungen auf den Wanderweg „Wispertrail – Glaabacher Almauftrieb“ wer-
den im Umweltbericht ergänzt. Da der Wanderweg nur auf kurzen Teilabschnitten in 
Sichtbeziehung zum Solarpark verläuft, wird auf zusätzliche gestalterische oder ab-
schirmende Maßnahmen verzichtet. 
Die landschaftliche Einbindung erfolgt über die angepasste Farbgebung der Einfrie-
dung, wodurch eine optische Minderung der Eingriffswirkung erreicht wird. 
 
Zu 10: 
Die Anregung zum Bodenschutz wird berücksichtigt. Die Aspekte des Boden-
schutzes werden im Umweltbericht ergänzt. Die möglichen Beeinträchtigungen 
durch Rammpfähle, Kabelgräben und baubedingte Verdichtungen werden darge-
stellt und durch entsprechende Minimierungsmaßnahmen berücksichtigt. Ein eige-
nes Bodenschutzkonzeot wird nicht erstellt, da die erforderlichen Inhalte vollständig 
im Umweltbericht abegedeckt werden. 
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RHEINGAU-TAUNUS-KREIS, BAD SCHWALBACH 
 

 
 
 
Zu 11: 
Die Anregung zur Nähe zum FFH-Gebiet „Wispertaunus“ wird berück-

sichtigt. 
Die Hinweise zur erforderlichen Prüfung werden im Umweltbericht ergänzt. 
Eine durchgeführte FFH-Vorprüfung (Simon & Widdig, September 2025) 
bestätigt, dass aufgrund der sehr geringen Eingriffsgröße sowie des Ab-
stands von mehr als 500 m zum FFH-Gebiet eine Beeinträchtigung der Er-
haltungsziele ausgeschlossen werden kann. Weitere FFH-Prüfschritte sind 
daher nicht erforderlich. 
 
 
 
Zu 12: 
Die Anregung zu den verwendeten Klimadaten wird berücksichtigt. 
Der Umweltbericht wird auf amtliche Klimadaten (z. B. DWD, HLNUG) um-
gestellt. 
 
 
Zu 13: 
Die Anregung zur fehlerhaften Umrechnung wird berücksichtigt. 
Die Darstellung der Bilanzierung wird angepasst und der Eurobetrag kor-
rekt mit null ausgewiesen. 
 
 
Zu 14: 
Die Anregung zur langfristigen Sicherung und praktischen Umsetz-
barkeit wird berücksichtigt.  
Die extensive Weidenutzung wird in eine naturnahe Grünlandanlage über-
führt, da diese eine vergleichbare ökologische Aufwertung gewährleistet 
und zugleich dauerhaft verlässlich gepflegt und gesichert werden kann. Ei-
ne Beweidung bleibt optional als Pflegemaßnahme möglich. Damit wird den 
Anforderungen der Unteren Naturschutzbehörde entsprochen, ohne einen 
unverhältnismäßigen Kontroll- und Umsetzungsaufwand zu erzeugen. 
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Zu 15: 
Die Anregung zum Umgang mit Niederschlagswasser werden berück-
sichtigt und in den textlichen Festsetzungen aufgenommen.  
Eine Anordnung der Modulreihen senkrecht zu den Höhenlinien sollte je-
doch zulässig sein, da sich die konkrete Ausrichtung der Module nach 
technischen und wirtschaftlichen Aspekten der Anlagenplanung richtet. 
Entscheidend ist, dass das von den Modulreihen abfließende Nieder-
schlagswasser vollständig im Plangebiet versickert. Die Vorgabe zur Versi-
ckerung gewährleistet, dass keine Beeinträchtigungen des Wasserhaus-
halts entstehen, unabhängig von der Orientierung der Modulreihen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 16: 
Der Hinweis zum Umgang mit anfallendem Schmutzwasser sowie 
wassergefährdenden Stoffen wird berücksichtigt.  
Entsprechend der Stellungnahme der Unteren Wasserbehörde wird in den 
textlichen Festsetzungen ergänzt, dass bei Wartungs- und Reinigungsar-
beiten ausschließlich mechanische oder biologisch abbaubare Verfahren 
einzusetzen sind. Sofern Reinigungsmittel verwendet werden, ist entste-
hendes Schmutzwasser aufzunehmen und ordnungsgemäß zu entsorgen. 
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zu 17: 
Die Anregung zur korrekten Fassung des Hinweises nach § 37 HWG 
wird berücksichtigt.  
Die beanstandete Formulierung wird entsprechend überprüft und in den 
textlichen Festsetzungen präzise angepasst 

 
 
 

zu 18: 
Die Anregung zur fehlerhaften Formulierung des Schutzzonenhinwei-
ses wird berücksichtigt.  
Die Angaben zu den betroffenen Trinkwasserschutzgebieten werden über-
prüft und in den textlichen Festsetzungen entsprechend korrigiert, sodass 
die Schutzzonen korrekt und eindeutig dargestellt sind. 

 
zu 19: 
Die Anregung zu inhaltlichen Diskrepanzen wird berücksichtigt. Eine 
redaktionelle Angleichung der textlichen Festsetzungen und der Begrün-
dung erfolgt. 

 
zu 20:  
Die Anregung zu den brandschutztechnischen Anforderungen wird 
berücksichtigt.  
Die genannten Vorgaben werden analog in den Hinweisen der textlichen 
Festsetzungen miteinbezogen. 
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zu 21: 
Die Anregung zu den unzureichenden bzw. fehlenden Vermessungs-
angaben wird berücksichtigt.  
Die betreffenden Baugrenzen sowie die Flächen M1, ACEF1, A1/A2, die 
Grünflächen und die Waldflächen werden in der Planzeichnung eindeutig 
und maßlich nachvollziehbar ergänzt, sodass ihre Lage und Abgrenzung im 
Bebauungsplan eindeutig bestimmbar ist. 
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zu 21: 
Die Anregung zur unklaren Definition des „Modul-Teilbereichs“ wird berück-
sichtigt. Die Festsetzung wird präzisiert, sodass die Zulässigkeit der Trafostationen 
außerhalb der Baugrenzen eindeutig geregelt ist. Eine feste zahlenmäßige Begren-
zung wird nicht aufgenommen, da die erforderliche Anzahl im Rahmen der techni-
schen Planung festgelegt wird. 
 
zu 22: 
Die Anregung zu den Stellplätzen wird berücksichtigt. Da im Rahmen des Vor-
habens keine Stellplätze erforderlich sind und deren Errichtung nicht vorgesehen 
ist, wird die entsprechende Festsetzung gestrichen. 
 
zu 23: 
Die Anregung zur Regelung des Zugangs wird berücksichtigt. Die Zugänglich-
keit des im Plangebiet liegenden Waldstücks wurde geprüft. Der Eigentümer kann 
das Waldstück weiterhin ohne Einschränkungen betreten und pflegen. Der Zugang 
erfolgt über bestehende Wege; eine zusätzliche Festsetzung zur Zufahrt ist daher 
nicht erforderlich. 
 
zu 24: 
Die Anregung zur Zulässigkeit von Wegen in Grünflächen und Maßnahmen-
flächen wird berücksichtigt. Wege können künftig auch innerhalb dieser Bereiche 
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB angelegt werden, sofern dies für Erschlie-
ßung und Wartung erforderlich ist und keine alternative Wegeführung möglich ist. 
 
zu 25: 
Die Anregung zur rechtlichen Einordnung der Geltungsdauer wird berücksich-
tigt. Ein Bebauungsplan nach § 30 Abs. 3 BauGB wird auf Dauerhaftigkeit aufge-
stellt; eine zeitliche Begrenzung seiner Geltung ist rechtlich nicht vorgesehen. Zu-
lässig ist jedoch eine zeitliche Begrenzung der Nutzung der Anlage gemäß § 9 Abs. 
2 BauGB, welche entsprechend berücksichtigt wird. 

 
zu 26: 
Die Anregung zur verfahrensrechtlichen Umsetzbarkeit wird zurückgewiesen. 
Der Rückbau der Anlage oder die Änderung der Fläche allein erfordert kein neues 
Bauleitplanverfahren, sofern im Bebauungsplan bereits eine Folgenutzung festge-
setzt wird. Nach § 9 Abs. 1 Nr. 18 lit. a BauGB kann als Nachfolgenutzung aus-
drücklich eine landwirtschaftliche Nutzung festgesetzt werden. Diese Regelung ist 
verfahrensrechtlich umsetzbar und steht der Rechtswirksamkeit des Bebauunsgpla-
nes nicht entgegen. Durch die eindeutige Festsetzung der landwirtschaftlichen Fol-
genutzung ist die künftige Nutzung nach Rückbau der Anlage bereits abschließend 
geregelt. Eine erneute Änderung des Bebauunsgplans oder des Flächennutzungs-
plans ist daher nicht erforderlich. 
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3. AMT FÜR BODENMANAGEMENT, LIMBURG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1:  
Die Anregung zum Liegenschaftskataster wird berücksichtigt.  
Die fehlerhafte Nennung des Flurstücks 5 in Flur 4 im Abschnitt 2.2 „Räum-
licher Geltungsbereich“ wird korrigiert. Das Flurstück ist – entsprechend 
dem zeichnerischen Teil – nicht Bestandteil des Geltungsbereichs und wird 
aus der Auflistung entfernt. 
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4. HESSEN MOBIL, WIESBADEN 
 

 
 

 
 
zu 1: 
Die Anregung zur möglichen Blendwirkung auf die Landesstraße L 
3035 wird zurückgewiesen. Aufgrund der topografischen Situation ist 
nicht von einer Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit durch Reflexionen 
auszugehen. Der geplante Solarpark liegt deutlich oberhalb des Straßenni-
veaus auf einer Anhöhe, während die L 3035 im Tal verläuft. Eine direkte 
Sichtverbindung zwischen Straße und Modulflächen besteht nicht, sodass 
Blendwirkungen ausgeschlossen werden können. 

 
zu 2: 
Die Anregung zu den ggf. erforderlichen Baustellenzufahrten wird zur 
Kenntnis genommen. Etwaige notwendige Zufahrten zum klassifizierten 
Straßennetz betreffen die Bauausführung und werden im weiteren Pla-
nungsverlauf mit Hessen Mobil abgestimmt. 
 
zu 3: 
Die Anregung zur möglichen Notwendigkeit von Leitungsverlegungen 
im Bereich der L 3035 wird zur Kenntnis genommen. Die Anregung be-
trifft ausschließlich die spätere Umsetzung und fällt in die Zuständigkeit des 
Straßenbaulastträgers. Sollten Leitungsverlegungen erforderlich werden, 
werden diese im Zuge der Realisierung mit Hessen Mobil abgestimmt und 
die notwendigen Gestattungsverträge abgeschlossen. 
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5. HESSEN FORST, RÜDESHEIM AM RHEIN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
zu 1: 
Die Anregung zum Arten- und Biotopschutz sowie zur Einhaltung von 
Brut- und Setzzeiten wird berücksichtigt. 
Sämtliche Eingriffe erfolgen unter Beachtung der gesetzlichen Brut- und 
Setzzeiten. Die im Artenschutzbericht benannten Maßnahmen werden voll-
ständig umgesetzt und bei der Bauausführung berücksichtigt. 
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 zu 2: 
Die Anregung zu möglichen Auswirkungen auf das FFH-Gebiet „Wispertaunus“ wird 
berücksichtigt. 
Eine durchgeführte FFH-Vorprüfung (Simon & Widdig, September 2025) bestätigt, dass auf-
grund der sehr geringen Eingriffsgröße sowie des Abstands von mehr als 500 m zum FFH-
Gebiet eine Beeinträchtigung der Erhaltungsziele ausgeschlossen werden kann. Weitere FFH-
Prüfschritte sind daher nicht erforderlich. 

 
zu 3: 
Die Anregung zur Verkehrssicherungspflicht und Verschattung werden zurückgewie-
sen. Der Betreiber wird mit der Gemeinde Schlangenbad eine Haftungsverzichtserklärung ab-
schließen, sodass eine Haftung der Gemeinde für mögliche waldtypische Gefahren (z. B. Ast-
bruch oder Windwurf) ausgeschlossen ist. Damit ist das Risiko einer Gefährdung Dritter an-
gemessen berücksichtigt. 
Die Belange der Verkehrssicherung und der Verschattung sind damit hinreichend berücksich-
tigt. 

 
zu 4: 
Die Anregung der Forstbehörde zur Einhaltung eines einheitlichen Mindestabstands 
von 30 m wird zurückgewiesen. 
Ein entsprechender Abstand wird an den südlichen und westlichen Rändern des Solarparks zu 
den Buchen- und Eichenbeständen eingehalten. 
An den nördlichen und östlichen Rändern, an denen niedrigere Baumreihen bestehen und 
keine nennenswerte Verschattung zu erwarten ist, zu einer unverhältnismäßigen Flächenredu-
zierung führen. 
Der Solarpark wahrt in diesen Bereichen in der Regel Abstände zwischen 15 m und 20 m. In 
Teilbereichen mit geringeren Abständen ist aufgrund der geringen Baumhöhe und des fehlen-
den Gefährdungspotenzials weder mit relevanter Verschattung noch mit waldtypischen Gefah-
ren zu rechnen. Die Verantwortung für mögliche Risiken in diesen Bereichen trägt der Anla-
genbetreiber. 
Die gewählte Lösung stellt damit einen angemessenen Ausgleich zwischen Sicherheitsbelan-
gen, naturräumlichen Gegebenheiten und einer wirtschaftlichen Flächennutzung dar. Ein 
durchgehend einheitlicher Abstand von 30 m ist nicht erforderlich. 
 
 
zu 5: 
Die Anregung zur Nutzung angrenzender Bereiche als Extensivgrünland bzw. für bio-
topverbessernde Maßnahmen wird zurückgewiesen. 
Das Plangebiet besteht überwiegend aus intensiv genutztem Ackerland und weist daher nur 
einen geringen Wert als Äsungs- oder Strukturfläche auf. Durch die Umsetzung des Bebau-
ungsplans werden großflächig naturnahe und extensiv gepflegte Grünlandstrukturen geschaf-
fen, die einen deutlich höheren ökologischen Wert besitzen. 
Von den rund 30 ha des Plangebiets werden etwa 10 ha dauerhaft als extensives Grünland, 
Gehölzstrukturen und Maßnahmenflächen festgesetzt. Damit werden die von der Forstbehör-
de angeregten biotopverbessernden Maßnahmen bereits umfassend planerisch umgesetzt 
und gehen über den ursprünglichen Zustand hinaus. 
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 HESSEN FORST, RÜDESHEIM AM RHEIN 

 
zu 6: 
Die Anregung zur Verbesserung der Habitatstruktur im Offenland wird zurückgewiesen. 
Durch die geplante Umwandlung der bisher intensiv bewirtschafteten Ackerflächen entstehen 
insbesondere außerhalb der Einfriedung großflächige extensiv gepflegte Grünlandbereiche, 
die als neue Lebensräume und Äsungsflächen zur Verfügung stehen. Durch diese vorgesehe-
nen Maßnahmen wird die Habitatstruktur im Offenland deutlich verbessert, ohne dass darüber 
hinaus weitere planerische Festsetzungen erforderlich sind. Eine Verdrängung von Wildtieren 
in angrenzende Waldgebiete ist daher nicht zu erwarten. 
 
Zu 7: 
Die Anregung zur Schaffung eines Grün-Korridors zur Sicherung der Wanderbewegun-
gen von Großsäugern wird zurückgewiesen. 
Im Bebauungsplan sind bereits zwei breitere, unverbaute Wanderkorridore vorgesehen: ein 
Korridor mit etwa 50 m Breite sowie ein weiterer mit rund 130 m Breite. Diese Bereiche stellen 
die Durchgängigkeit des Landschaftsraumes sicher und ermöglichen den ungehinderten Aus-
tausch zwischen den angrenzenden Wald- und Offenlandbereichen. 
Damit ist das Anliegen des Forstamts vollständig in der Planung umgesetzt. 
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6. AMT FÜR DEN LÄNDLICHEN RAUM, HADAMAR 
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  zu 1:  

Die Anregung zur hohen landwirtschaftlichen Bedeutung und Bodenwertigkeit 
der Flächen wird zurückgewiesen. 
Die Flächen des Plangebietes weisen zwar überwiegend eine hohe ackerbauliche 
Ertragsfähigkeit auf und sind im Landwirtschaftlichen Fachplan Südhessen teilweise 
als „Vorranggebiet für Landwirtschaft“ ausgewiesen. Die planerische Entscheidung 
zugunsten eines Solarparks ist jedoch im Hinblick auf die übergeordneten Ziele des 
Klimaschutzes, der Energiewende sowie der regionalen Energieversorgung sachlich 
gerechtfertigt und fachlich vertretbar. 
Die Inanspruchnahme beschränkt sich auf einen räumlich eng begrenzten Bereich. 
Durch die extensive Grünlandnutzung unter den Modulen und die Aufgabe der in-
tensiven Ackernutzung entsteht zudem ein ökologisch aufgewerteter Bewuchs, der 
mit einer späteren Wiederaufnahme landwirtschaftlicher Nutzung grundsätzlich ver-
einbar bleibt. Da die Maßnahme keine irreversible Versiegelung bewirkt, bleibt die 
langfristige Sicherung des Bodens als landwirtschaftliche Ressource gewährleistet. 
In der Gesamtabwägung überwiegt damit das öffentliche Interesse an der Bereit-
stellung erneuerbarer Energien. Die planerische Inanspruchnahme hochwertiger 
Ackerstandorte ist im überörtlichen Kontext als vertretbar einzustufen. 
 
 

  zu 2:  
Die Anregung zur Inanspruchnahme von Flächen innerhalb eines „Vorrang-
gebiets für Landwirtschaft“ wird zurückgewiesen. 
Die Bedenken zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden gemäß § 1a BauGB 
werden zur Kenntnis genommen; die Forderung, die betroffenen Bereiche aus der 
Planung zu entfernen, ist jedoch nicht zielführend. Zwar sind die Flächen im Regio-
nalplan als „Vorranggebiet für Landwirtschaft“ ausgewiesen, diese Einstufung ent-
faltet jedoch keine Ausschlusswirkung gegenüber anderen öffentlichen Belangen. 
Das erhebliche öffentliche Interesse am Ausbau erneuerbarer Energien überwiegt 
hierbei. Die PV-Nutzung erfolgt ohne Versiegelung, sodass der Boden langfristig 
vollständig landwirtschaftlich nutzbar bleibt. Durch die extensive Pflege entstehen 
zudem ökologische Vorteile gegenüber der bisherigen intensiven Ackernutzung. 
Insgesamt bleibt die Planung auch innerhalb des „Vorranggebiets für Landwirt-
schaft“ fachlich vertretbar. 

 
zu 3: 
Die Anregung zur knappen Verfügbarkeit landwirtschaftlicher Vorrangflächen 
wird zurückgewiesen. Die angeführten Flächenkennzahlen sind raumordnerisch 
nicht verbindlich und entfalten keine Ausschlusswirkung. Die Flächen bleiben durch 
die nicht versiegelnde Nutzung langfristig landwirtschaftlich nutzbar. Die planerische 
Abwägung wird dadurch nicht berührt. 
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zu 4: 
Die Anregung zur Ablehnung der Überplanung von ca. 8,8 ha landwirtschaftli-
cher Fläche wird zurückgewiesen. 
Die Umwandlung der intensiv bewirtschafteten Ackerflächen in extensives Grünland 
führt zu einer deutlichen ökologischen Aufwertung und stärkt Biotopvernetzung und 
Artenvielfalt. Da keine besonders ertragreichen oder schutzwürdigen Ackerstandor-
te betroffen sind und im Gemeindegebiet weiterhin umfangreiche Agrarflächen be-
stehen, ist nicht von einer relevanten Beeinträchtigung der Nahrungsmittelprodukti-
on auszugehen. Zusätzliche Ausgleichsmaßnahmen sind aufgrund der erzielten 
Aufwertung nicht erforderlich. 
 
zu 5: 
Die Anregung zur Vorrangigkeit der landwirtschaftlichen Nutzung in „benach-
teiligten Gebieten“ wird zurückgewiesen. 
Die Einstufung als benachteiligtes Gebiet nach EU-Agrarrecht begründet keinen 
planerischen Vorrang der Landwirtschaft gegenüber einer Freiflächen-
Photovoltaikanlage. Für das Vorhaben liegt zudem ein positiv beschiedenes Ziel-
abweichungsverfahren des Regierungspräsidiums Darmstadt vor, das die Nutzung 
der Fläche für den Solarpark auch innerhalb des Vorranggebiets für Landwirtschaft 
zulässt. Die Ackerflächen weisen keine besondere Standortgunst auf und werden 
durch die geplante Extensivierung zu artenreichem Grünland deutlich ökologisch 
aufgewertet, ohne die landwirtschaftliche Produktion im Gemeindegebiet spürbar zu 
beeinträchtigen. Die Festsetzung eines Sondergebiets „Solarenergie“ ist daher so-
wohl rechtlich zulässig als auch fachlich nachvollziehbar. 
 
zu 6: 
Die Anregung zur mangelnden Überzeugungskraft der Alternativenprüfung 
wird zurückgewiesen. Die Alternativenprüfung berücksichtigt umfassend planeri-
sche, technische, ökologische und rechtliche Kriterien. Im Gemeindegebiet konnten 
keine vergleichbar geeigneten Standorte identifiziert werden – weder hinsichtlich 
Lage, Eigentumsverhältnissen, Naturschutzbelangen noch technischer Anbindung. 
Der ausgewählte Standort stellt daher die bestgeeignete Fläche dar. Die Annahme, 
die Anlage könne ohne Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen realisiert 
werden, ist fachlich nicht nachvollziehbar. 

 
zu 7:  
Die Anregung zur landwirtschaftlichen Betroffenheit wird zurückgewiesen. 
Fragen einer möglichen Existenzgefährdung sowie die Ermittlung kumulativer Be-
einträchtigungen sind nicht Bestandteil der Bauleitplanung. Eine betriebliche Exis-
tenzgefährdung des Bewirtschafters ist nicht ersichtlich und wurde vom Betrieb ge-
genüber dem Vorhabenträger bestätigt. Die betroffenen Flächen besitzen keine be-
sondere Standortgunst, sodass durch betriebliche Anpassungen eine zumutbare 
Weiterbewirtschaftung möglich bleibt. 
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 AMT FÜR DEN LÄNDLICHEN RAUM, HADAMAR 
 

zu 8:  
Die Anregung zu möglichen Einschränkungen der Futtergrundlage des be-
troffenen Betriebs wird zurückgewiesen. 
Eine betriebliche Existenzgefährdung ist nicht ersichtlich und wurde vom Bewirt-
schafter selbst gegenüber dem Vorhabenträger verneint. Die verbleibenden Bewirt-
schaftungsflächen sowie betriebliche Anpassungsmöglichkeiten sichern weiterhin 
eine ausreichende Futtergrundlage. Zudem sind Fragen der innerbetrieblichen Wirt-
schaftsweise und möglicher gewerberechtlicher Einstufungen nicht Gegenstand der 
Bauleitplanung, sondern liegen in der Verantwortung des Betriebes und der hierfür 
zuständigen Fachbehörden. Die zwischen dem Vorhabenträger und dem betroffe-
nen Betrieb getroffene privatrechtliche Kompensationsregelung dient ausschließlich 
der finanziellen Abmilderung des Flächenverlustes und ist nicht Teil der planeri-
schen Abwägung. 

 
zu 9:  
Die Anregung zur Notwendigkeit eines fachgutachterlichen Nachweises der 
Existenzgefährdung wird zurückgewiesen. 
Die Prüfung einer möglichen Existenzgefährdung landwirtschaftlicher Betriebe ist 
kein Bestandteil der Bauleitplanung, sondern Aufgabe nachgelagerter Fachbehör-
den und agrarstruktureller Verfahren. Für das vorliegende Verfahren ist maßgeblich, 
dass keine unzumutbare Beeinträchtigung landwirtschaftlicher Belange erkennbar 
ist. Eine Existenzgefährdung des betroffenen Bewirtschafters wurde seitens des Be-
triebes selbst nicht geltend gemacht und ist fachlich nicht ersichtlich.  
Ein weitergehendes Fachgutachten ist daher nicht erforderlich. 

 
zu 10:  
Die Anregung zur Rückbauverpflichtung und zur Festsetzung einer landwirt-
schaftlichen Folgenutzung wird zur Kenntnis genommen. 
Die im Zielabweichungsverfahren geforderte Rückbauverpflichtung ist in den Plan-
unterlagen bereits beschrieben und sieht den Rückbau der Anlagen innerhalb von 
zwei Jahren nach Betriebsende vor. 
Auch die gewünschte landwirtschaftliche Folgenutzung wird im Bebauungsplan ge-
mäß § 9 Abs. 1 Nr. 18 a BauGB festgesetzt, sodass nach Rückbau wieder eine 
landwirtschaftliche Nutzung – auch ackerbaulicher Art – möglich ist. Weitere Anpas-
sungen der Planung sind daher nicht erforderlich. 

 
Zu 11:  
Die Anregung zur naturschutzrechtlichen Kompensation wird zurückgewie-
sen. 
Die Kompensationsmaßnahmen werden – wie angeregt – vorrangig innerhalb des 
Vorhabengebiets umgesetzt. Weitere landwirtschaftliche Flächen müssen hierfür 
nicht in Anspruch genommen werden. 
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Die bereits vorgesehenen artenschutzrechtlichen Maßnahmen zugunsten der Feld-
lerche außerhalb der Modulflächen werden in Abstimmung mit den jeweiligen Be-
wirtschaftern und unter Berücksichtigung der betrieblichen Belange umgesetzt. 
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7. HESSEN ARCHAOLOGIE, WIESBADEN 
 
 

 
 
 
 
 
zu 1: 
Die Anregung zum Grabhügel sowie zur Notwendigkeit einer archäo-
logischen Voruntersuchung gemäß § 20 HDSchG wird berücksichtigt.  
Das geforderte archäologische Gutachten wurde zwischenzeitlich erstellt. 
Es bestätigt, dass innerhalb der vorgesehenen Verbrauchsflächen keine 
archäologisch relevanten Strukturen vorliegen und der bekannte Grabhügel 
außerhalb des Eingriffsbereichs liegt. 
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8. ZWECKVERBAND NATURPARK RHEIN-TAUNUS, 
WIESBADEN 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   zu 1:  

Die Anregung zum Schutz des Wanderwegenetzes (Wispertrail) wird 
zurückgewiesen. 
Der Wispertrail verläuft außerhalb des Plangebiets und wird durch die ge-
plante PV-Freiflächenanlage nicht durchschnitten oder gesperrt. Die 
Nutzbarkeit des Wanderwegs bleibt dauerhaft vollständig erhalten. 
Kurzzeitige Beeinträchtigungen während der Bauphase (z. B. Baustellen-
verkehr, Geräusche) können nicht ausgeschlossen werden, sind jedoch 
zeitlich eng begrenzt und lassen sich durch baubegleitende organisatori-
sche Maßnahmen minimieren. 
Eine dauerhafte Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des Wander-
wegs ist aufgrund der randlichen Lage nicht zu erwarten. 
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ZWECKVERBAND NATURPARK RHEIN-TAUNUS 
 

 
 
zu 2:  
Die Anregung zur kartografischen Darstellung der betroffenen Wanderwege 
wird berücksichtigt. 
Eine ergänzende Darstellung des Wispertrails als offiziell markierter Wanderweg 
wird im Umweltbericht aufgenommen. Weitere markierte Wanderwege sind vom 
Vorhaben nicht berührt. 
 
zu 3:  
Die Anregung zum Erhalt der bestehenden Wegeführungen wird zurückgwie-
sen. 
Die Infrastruktur des Wanderwegenetzes ist von der Planung nicht betroffen; beste-
hende Wege verlaufen außerhalb des Plangebiets und bleiben in ihrer Linienfüh-
rung vollständig erhalten. 
 
zu 4:  
Die Anregung zur Prüfung alternativer Modulfaben wird zurückgewiesen. 
Photovoltaikmodule sind produktionsbedingt in ihrer Optik weitgehend standardisiert 
und werden überwiegend in dunklen, nicht-reflektierenden Farbtönen gefertigt. Erd- 
oder grasgrüne Varianten stehen für großflächige Freiflächenanlagen nicht markt-
verfügbar zur Verfügung und würden zudem die Funktionsfähigkeit der Module be-
einträchtigen. 
 
zu 5:  
Die Anregung zum Verzicht auf spiegelnde Oberflächen wird zurückgewiesen. 
Die geplanten Module besitzen bereits matt ausgeführte, dunkel gehaltene Oberflä-
chen mit einer sehr geringen Reflexionsrate, sodass relevante Blendwirkungen 
ausgeschlossen werden können. PV-Module werden konstruktionsbedingt mit ent-
spiegelten Glasoberflächen gefertigt, da Reflexionen den Energieertrag mindern 
würden. Ein planerischer Anpassungsbedarf besteht daher nicht. 
 
zu 6: 
Die Anregung zur landschaftsbildlichen Begutachtung und zur Erstellung vi-
sueller Simulationen aus Wanderperspektiven wird zurückgewiesen. 
Die landschaftsbildlichen Auswirkungen wurden im Rahmen der Umweltprüfung be-
reits bewertet. Der Wispertrail wird nur auf kurzen Teilabschnitten in geringem Ma-
ße mit Blickbeziehungen zum Plangebiet tangiert. Aufgrund dieser räumlich sehr 
begrenzten Sichtkontakte sowie der bestehenden Vegetationsstrukturen sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes zu erwarten. 

 
 
 

2 

3 

4 

5 

6 



SCHLANGENBAD           Seite 38 
Bebauungsplan SOLARPARK OBERGLADBACH 

 
 

 

ZWECKVERBAND NATURPARK RHEIN-TAUNUS 
 

 
 
 
 
Zu 7: 
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

          
 
 
 
 
 
Zu 8: 
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

7 

8 



SCHLANGENBAD           Seite 39 
Bebauungsplan SOLARPARK OBERGLADBACH 

 
 

 

9. INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER, WIESBADEN 
 
 

zu 1: 
Die Anregung zum Vorrang von Dach- und Konversionsflächen vor Freiflächen 
wird zurückgewiesen. 

Grundsätzlich wird der Vorrang von Dach- und sonstigen bereits versiegelten Flächen 
gegenüber Freiflächenanlagen anerkannt. Der Gesetzgeber hat jedoch durch § 2 EEG 
2023 die Nutzung geeigneter Freiflächen ausdrücklich als Teil des überragenden öffentli-
chen Interesses und der öffentlichen Sicherheit eingestuft. 

 
Das vorliegende Plangebiet wurde im Rahmen einer Standortprüfung ausgewählt, da es 
sich um eine landwirtschaftlich genutzte Fläche mit geringer naturschutzfachlicher Wer-
tigkeit und ohne Konflikte zu Siedlungs- oder Schutzgebieten handelt. Vorbelastete Flä-
chen wie Deponien oder Konversionsflächen stehen im Gemeindegebiet in nicht ausrei-
chendem Umfang zur Verfügung oder sind aus technischen bzw. wirtschaftlichen Grün-
den ungeeignet. 

 
Insgesamt wird dem Ziel einer nachhaltigen Energieerzeugung unter Berücksichtigung 
der Umwelt- und Raumordnungsbelange angemessen Rechnung getragen. 

 
 
zu 2: 
Die Anregung zur möglichen Doppelnutzung als Agri-Photovoltaik wird zurückge-
wiesen. 

Eine Doppelnutzung im Sinne der Agri-Photovoltaik ist im vorliegenden Fall nicht vorge-
sehen. Der Betreiber beabsichtigt die Errichtung einer klassischen Freiflächen-
Photovoltaikanlage mit extensiver landwirtschaftlicher Nutzung (Pflege durch Mahd oder 
Beweidung). Eine Agri-PV-Anlage würde aufgrund der erforderlichen höheren Modulauf-
ständerung, der komplexeren Technik sowie der geringeren Flächeneffizienz zu unver-
hältnismäßig höheren Investitionskosten und geringeren Erträgen führen. 

 
Zudem liegt der Standort in einem Bereich, der bislang ackerbaulich genutzt wurde; eine 
gleichzeitige landwirtschaftliche Produktion unter den Modulen ist aus betrieblichen 
Gründen nicht vorgesehen. Durch die geplante extensive Grünlandnutzung wird dennoch 
eine verträgliche Nachnutzung mit ökologischen Vorteilen gewährleistet. 
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INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER, WIESBADEN 
 
zu 3:  
Die Anregung hinsichtlich der Einzäunung wird zurückgewiesen.  

Die Zufahrts- und Wirtschaftswege im Umfeld des Plangebiets werden weiterhin unein-
geschränkt für die land- und forstwirtschaftliche Nutzung zur Verfügung stehen. Entlang 
der Wege ist eine Einfriedung mit einem Mindestabstand von 0,5 m vorgesehen; dieser 
Abstand gewährleistet grundsätzlich den Begegnungsverkehr landwirtschaftlicher Fahr-
zeuge. 

Im Rahmen der Planung wurde bereits geprüft, in welchen Bereichen ein größerer Ab-
stand erforderlich sein könnte. Dabei wurde festgestellt, dass an den Stellen, an denen 
der Abstand lediglich 0,5 m beträgt, nur ein sehr geringer landwirtschaftlicher Verkehr 
stattfindet. Eine Vergrößerung des Abstands ist daher aus funktionaler Sicht nicht erfor-
derlich. Im Zuge der Ausführungsplanung wird dennoch geprüft, ob an einzelnen Engstel-
len gegebenenfalls Ausweichmöglichkeiten sinnvoll und technisch realisierbar sind. Eine 
weitergehende Festsetzung im Bebauungsplan ist nicht erforderlich. 

 
 
zu 4:  
Die Anregung zum Erfordernis eines 20 cm bodennahen Zaunabstands nach Ar-
tenschutzrecht wird zurückgewiesen. 

Im Rahmen der fachlichen Abstimmung wurde für das Vorhaben ein bodenalter Abstand 
von 10 cm zwischen Unterkante Zaun und Geländeoberfläche festgelegt. Diese Höhe 
dient vorrangig dem Schutz bodenbrütender Vogelarten, insbesondere der Feldlerche. 
Ein größerer Abstand würde das Eindringen größerer Prädatoren (z. B. Waschbären, 
Füchse, streunende Haustiere) erleichtern und damit das Risiko von Störungen sowie 
Prädationsereignissen im Brutzeitraum erhöhen. 

Zugleich werden trotz der reduzierten Bodenfreiheit weiterhin ausreichende Durchgänge 
und Wanderkorridore gewährleistet, da nicht das gesamte Plangebiet, sondern lediglich 
die Modulfelder eingezäunt werden. Dadurch bleiben lineare Strukturen und wegebeglei-
tende Bereiche für bodengebundene Kleinsäuger und andere terrestrische Arten nutzbar. 

Eine Anhebung der Bodenfreiheit auf 20 cm ist daher artenschutzfachlich nicht zielfüh-
rend und wird aus Gründen des Schutzes empfindlicher Brutvogelarten abgelehnt. 
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10.  NATURSCHUTZBUND DEUTSCHLAND, WETZLAR 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        zu 1:  
Die Anregung zur Mindesthöhe der Unterkante der Modultische wird 
zurückgewiesen. 
Die empfohlene Höhe von mindestens 80 cm über dem Gelände wurde be-
reits in den textlichen Festsetzungen verankert und gewährleistet eine aus-
reichende Durchgängigkeit für die geplante Beweidung unter den Modulen. 

 
zu 2:  
Die Anregung zur Breite der Wanderkorridore wird zurückgewiesen. 
Die in der Planung bereits vorgesehenen Korridore weisen Breiten von rund 
50 m bzw. 130 m auf und überschreiten damit die angeregte Mindestbreite 
von 10 m deutlich. Die Durchgängigkeit des Landschaftsraums ist somit 
vollumfänglich gewährleistet. 
 
zu 3:  
Die Anregung zu den Brutflächen für die Feldlerche wird zurückge-
wiesen. 
Die im Bebauungsplan vorgesehenen Brutflächen entsprechen bereits den 
fachlichen Empfehlungen und gewährleisten geeignete Habitatbedingun-
gen. Eine weitergehende Vergrößerung oder Ausweitung der Flächen ist 
aufgrund der verfügbaren Raumkulisse nicht erforderlich. 
Das im Verfahren vorgesehene Monitoring nach Abschluss der Baumaß-
nahmen stellt sicher, dass die Wirksamkeit der Maßnahmen überprüft und 
bei Bedarf nachgesteuert werden kann. 
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